
K l a s s e   A 1 
 

Mindestalter : 16 Jahre 
 

 
Leichtkrafträder mit einem Hubraum von nicht mehr als 125 ccm und einer 
Nennleistung von nicht mehr als 11 KW. 
 
Mit der Fahrerlaubnis dürfen auch Leichtkrafträder alten Rechts gefahren 
werden (§ 18 Abs. 2 Nr. 4 a StVZO): 
 

• Nicht mehr als 50 ccm Hubraum und mehr als 40 km/h 
Höchstgeschwindigkeit, wenn sie bis zum 31.12.1983 erstmals in den 
Verkehrs gekommen sind oder 

• Nicht mehr als 80 ccm Hubraum – nicht mehr als 80 km/h 
Höchstgeschwindigkeit 

 
 

Gesetzlich vorgeschriebener Theorie- und Praxisunterricht 
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Vor Vollendung des 18. Lebensjahres dürfen nur Leichtkrafträder Gefahren 
werden, deren Höchstgeschwindigkeit max. 80 km/h beträgt. 
 
Fahrerlaubnisse der Klasse A1 berechtigen auch zum Führen von Fahrzeugen 
der Klasse M. 


